
 

 

GROSSER RAT 
 

 

Sitzung vom 12.09.2023, Art. Nr. 2023-1007, romm/al 

PROTOKOLL 

(23.206-1) Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG); Gesetz über die 
Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung Organisationsgesetz); 
Änderung; Dekret über die Gebühren für Amtshandlungen der Gemeinden (Gemeinde-
gebührendekret; GGebD); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung; Eintreten, Detail-
beratung und Schlussabstimmung; fakultatives Referendum; Abschreibung (20.51) Postulat 
der SP-Fraktion 

 

Der Rat behandelt die regierungsrätliche Vorlage vom 21. Juni 2023. Die Kommission AVW bean-
tragt Eintreten und Beschlussfassung gemäss den regierungsrätlichen Anträgen. Es referiert deren 
Präsident Alfred Merz, Menziken. 

Eintreten  

Eintreten ist unbestritten.  

Detailberatung  

Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG); Änderung (Synopse gemäss Bei-
lage 1 der Botschaft) 

I., § 8 Abs. 2bis (neu) und § 11 Abs. 2, Abs. 3 (neu), § 121 (neu), II. (keine Fremdänderungen), III. 
(keine Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (Organisa-
tionsgesetz); Änderung (Synopse gemäss Beilage 2 der Botschaft) 

I., § 36 Abs. 2 (Tabelle geändert, Tabelle 1), II. (keine Fremdänderungen), III. (keine Fremdaufhe-
bungen), IV. 
Zustimmung 

Dekret über Gebühren für Amtshandlungen der Gemeinden (Gemeindegebührendekret, 
GGebD); Änderung (Synopse gemäss Beilage 3 der Botschaft) 

I., Ingress, § 13a (neu), II. (keine Fremdänderungen), III. (keine Fremdaufhebungen), IV.  
Zustimmung 

Anträge gemäss Botschaft / Schlussabstimmungen 

Antrag 1 wird in der Schlussabstimmung mit 105 gegen 22 Stimmen gutgeheissen. 
Antrag 2 wird in der Schlussabstimmung mit 130 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. 
Antrag 3 wird in der Schlussabstimmung mit 104 gegen 24 Stimmen (1 Enthaltung) gutgeheissen. 
Antrag 4 wird mit 130 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. 
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Beschluss 

1. 

Der vorliegende Entwurf der Änderung des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindege-
setz, GG) wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 

2. 

Der vorliegende Entwurf der Änderung des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und 
der kantonalen Verwaltung (Organisationsgesetz) wird in 2. Beratung zum Beschluss erhoben. 

3. 

Der vorliegende Entwurf der Änderung des Dekrets über Gebühren für Amtshandlungen der Gemein-
den (Gemeindegebührendekret, GGebD) wird zum Beschluss erhoben. 

4. 

Der nachfolgende parlamentarische Vorstoss wird abgeschrieben: 

(20.51) Postulat der SP-Fraktion (Sprecher Werner Erni, Möhlin) vom 3. März 2020 betreffend Beibe-
haltung des Einwohner-Bürgerrechts bei Gemeindefusionen 

 

Fakultatives Referendum 

Die Beschlüsse in den Ziffern 1 und 2 unterstehen dem fakultativen Referendum gemäss § 63 Abs. 1 
lit. a der Verfassung des Kantons Aargau. 

Dr. Lukas Pfisterer 
Präsident 

Rahel Ommerli 
Ratssekretärin 
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